
Gemeindeamt  Ried im Oberinntal 
6531 Ried im Oberinntal, Ried i.O. 98 

Bezirk: Landeck/Tirol     Ried i.O., am 30.06.2016 
 
 
 

KUNDMACHUNG  
 

über die in der Sitzung des Gemeinderates 
am Donnerstag, dem 28. Juni 2016  

gefassten Beschlüsse des Gemeinderates 
________________________________________________________________________________ 
 
 
TAGESORDNUNG: 

1.) Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 21.04.2016 
 
2.) Beratung und Beschlussfassung über die Wohnungsvergabe Top 4 im Lehrerhaus 

 
3.) Bericht des Finanz-Überprüfungsausschusses 1. Quartal 2016 

 
4.) Genehmigung über die 1. Änderung und Neufassung der Ergänzung zu den 

Partnerschaftsverträgen – GKI (Änderung der Ergänzung vom 14.11.2014) 
 

5.) Festsetzung der laufenden Wasser- und Kanalgebühren für den Ablesezeitraum 09/2016 – 
08/2017 

 
6.) Festsetzung des Elternbeitrages für das Kindergartenjahr 2016/17  

 
7.) Ansuchen des Sportvereines um Unterstützungsbeitrag für das Jubiläumsfest 50 Jahre SV-Ried 

 
8.) Bestellung eines zweiten Substanzverwalters-Stellvertreter für die Gemeindegutsagrar-

gemeinschaft 
 

9.) Beschlussfassung über die Festsetzung der Holzpreise 2016 
 
 

       
TO-Pkt.1) Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 21.04.2016 
 

Die Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 21.04.2016 wurde allen Gemeinderäten zur 
Begutachtung übermittelt und vom Gemeinderat einstimmig genehmigt und ordnungsgemäß 
gefertigt. 

Abstimmungsergebnis: 12:0 (einstimmig) 
 
TO-Pkt.2) Beratung und Beschlussfassung über die Wohnungsvergabe Top 4 im 

Lehrerhaus 
   
 Der Gemeinderat beschließt einstimmig diesen TO zurückzustellen. 
 

Abstimmungsergebnis: 12:0 (einstimmig) 



 
TO-Pkt.3) Bericht des Finanz-Überprüfungsausschusses 1. Quartal 2016 
  
 Der Kassenprüfungsbericht vom 09.05.2016 über das 1. Quartal 2016 wird vom Obm. des 

Überprüfungsausschusses Norbert Burtscher vorgetragen. Die Übereinstimmung der Kassa mit 
der Buchhaltung war gegeben. Der Gemeinderat nimmt den Prüfungsbericht einstimmig zur 
Kenntnis 

Abstimmungsergebnis 12:0 (einstimmig) 
 
TO-Pkt.4) Genehmigung über die 1. Änderung und Neufassung der Ergänzung zu den 

Partnerschaftsverträgen – GKI (Änderung der Ergänzung vom 14.11.2014) 
  
 Dieser TO wird einstimmig ausgesetzt.  

Abstimmungsergebnis: 12:0 (einstimmig) 
 

TO-Pkt.5) Festsetzung der laufenden Wasser- und Kanalgebühren für den Ablesezeitraum 
09/2016 – 08/2017 

 
  Nach eingehender Beratung werden die laufenden Wasser- und Kanalgebühren für den 

Ablesezeitraum 09/2016 bis 08/2017 mit 2 Gegenstimmen wie folgt festgesetzt (inkl. 10% 
MWSt.): 

 Wasserbenützungsgebühr: €  0,94 pro m³  
 Kanalbenützungsgebühr:   €  2,18 pro m³ (bleibt unverändert). 

Abstimmungsergebnis: 10:2  
 

TO-Pkt.6) Festsetzung des Elternbeitrages für das Kindergartenjahr 2016/17  
 
 Auf Vorschlag von Bgm. Handle beschließt der Gemeinderat einstimmig den 

Gratiskindergarten für alle Kinder für das Kindergartenjahr 2016/2017 beizubehalten.  
 

Abstimmungsergebnis: 12:0 (einstimmig) 
 
TO-Pkt.7) Ansuchen des Sportvereines um Unterstützungsbeitrag für das Jubiläumsfest 50 

Jahre SV-Ried 
 
 Der GR beschließt einstimmig den SV Ried, anlässlich seines 50-Jährigen Jubiläums mit einem 

einmaligen Zuschuss von € 1.000,00 für die zukünftige Förderung der Jugend im Rieder Sport, 
zu unterstützen. 

Abstimmungsergebnis: 12:0 (einstimmig) 
 
TO-Pkt.8) Bestellung eines zweiten Substanzverwalters-Stellvertreter für die 

Gemeindegutsagrar-gemeinschaft 
 

Der Gemeinderat bestellt einstimmig GR Andreas Saurer als 2. Substanzverwalter-Stellvertreter 
der Gemeindegutsagrargemeinschaft Ried. 

Abstimmungsergebnis: 12:0 (einstimmig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TO-Pkt.9) Beschlussfassung über die Festsetzung der Holzpreise 2016 
 
  Der Gemeinderat setzt einstimmig folgende Holzpreise für das Wirtschaftsjahr 2016 fest: 
  

Menge 2016 Mwst. 

Brennholz für Berechtigte auf Forstweg, Schlägerung GGA  pro fm 15,00 € 20% 

Brennholz für Verkauf an Einheimische pro fm 28,00 € 13% 

Brennholz für Verkauf an Auswärtige pro fm 30,00 € 13% 

Brennholz wenn Berechtigter selber schlägt.(Bewirtschaftungsbeitrag) pro fm 3,10 € inkl.13%  

Brennholz für einheimische Käufer, wenn er Brennholz selber schlägt. pro fm 6,00 € 13% 

Bew.beitrag NH in End/ Vornutzung, wenn Berechtigter selber schlägt  pro fm 3,10 € inkl.13% 

Schlägerung (Werbungskosten)- Holz wird v.d. GGA geschlagen. pro fm 31,00 € 20% 

Stehendspalter - Posch pro Stunde 6,00 € inkl.20% 

Liegendspalter - Growi pro Stunde 10,00 € inkl.20% 

Bündel - Growi pro Bündel 2,00 € inkl.20% 

Holzfräse - Posch pro Stunde 8,00 € inkl.20% 

 
Abstimmungsergebnis: 12:0 (einstimmig) 

 
 
 

Der Bürgermeister 
 
 

(Elmar HANDLE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlagen: 30.06.2016 

Abgenommen: 15.07.2016 

  


